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Ian "An der Ostaraeenatraßa", Im Bereich der Fl.Nm. 837/15, 837/20,837/35aebauungwkan'*AnderOst»rMenstraBr*,imB«rMcnaeri-i.Nm. I 
Gwnelnde Seeahaupt Gemarkung Seeehaupt, gern, f 13 a BauGB

Die Gemeinde Seeshaupt erlässt aufgrund der §§ la, 2 Abs. 1,9,10 und 13 a Baugesetzbuch (BauGB), 
dw Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), der Bayerischen Bauordnung

2007). des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO ) und der 
(pj^zeichAfH^^ Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes

• ’^^VOrOrnRl irkZ^\ . >«i avM r> aXa. .a a aU. a a aU.1. . a a aa a/MX^aam ^AAMaaMAdiese vorn “ jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - 
wkturbüro H. Reiser, München, gefertigte Bebauungsplanänderung als

SATZUNG

SATZUNG
h. Änderung

S1 Arwisrung des Bebeuungeplenee An der OetereeenetraBe**

Der Bebauungsplan »An der Osterseenstraße“ der Gemeinde Seeshaupt 
(zuletzt geändert 18.02.1994 und 21.11.2005), wird wie folgt geändert:

vom 15.03.1991

1. Der bisherige Planteil wird für den umgrenzten Änderungsbereich durch beiliegenden Planteil ersetzt.

2. Die in der Planzeichenerklärung Ziffer B enthaltenen Festsetzungen sind Bestandteil der Änderung.

3.1

809/8

837/11

809/26

\ ® \ ’S.

%

810/6

810/3

3.2

3.3

Die zulässige Dachneigung wird von derzeit 18 - 27 ® erweitert auf 10 - 27®: gilt für den gesamten Geltungs
bereich westlich der Osterseenstraße.
Als zulässige Dacheindeckung wird neben Beton- und Tondachsteinen auch eine beschichtete Blecheindeckung, 
jedoch nicht glänzend, zugelassen; gilt für den gesamten Geltungsbereich westlich der Osterseenstraße.
Soweit keine Baulinien festgesetzt sind, sind die Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung einzuhalten.

4. Die Ortsgestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, die Einfriedungssatzung und die Baumschutzverordnung in der
jeweils ^Itenden den Fassung sind einzuhatten.

510/4

|2

B.

1.

2.

3.

4.

Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden 
Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen

Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Durch den Eisenbahnbetrieb und die 
attunq der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe

diese^ntsprecherxJ angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, 
die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Durch den Eisenbahnbetrieb und die 
Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe 
z.B. durcTi Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
“ ■ *"■ ....... “ Maßnahnnen zur Instandhalturig und

sammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sirxf der Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne 
öffentlichen Interesse zu gewähren. Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungs-

Bebauung führen können. Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwerxüg© Maßnahnnen zur Instandhaltuna 
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sirxl der Deutschen ^hn weiterhin zweifelsfrei und oni 
Einschränkungen im i 
bereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Alle angeführten ges^lichen und technTschw Regelungen sowie 
Richtlinien gelten nebst den dazu ergangenen oder rKX^h ergeherxJen ergänzenden und abärxfemden Bestimmungen.

8. Wasserwirtschaftliche Hinweise
Niederschlagswasser von Verkehrsflächen ist breitflächig zu versickern. Dachflächenwasser ist zu versickern, soweit
slckerfähioer Untergrund ansteht. Gebäudedrainagen dürfen nicht am Abwasserkanal angeschlossen werden. Alle 
Bauvorhaben sind an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen. Vorrangig ist die Verslckerungsmöglichkeit 
bei jedem Einzelvorhaben zu prüfen.

Verfahrenevermerke
1.

2.

3.

Der Gemeinderat Seeshaupt hat in der Sitzung vom 25.10.2016 die Änderung Bebauungsplans ** A 4 O A aiMaMaABi« \a I A a amAn der Osterseenstraße" gern. § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren beschlossen.

Dabei wurde über die Ziele und Zwecke der Planung nach § 13 a Abs. 3 Nr. 3 BauGB durch
öffentliche Bekanntmachung informiert, ebenso, dass der Plan Im beschleunigten Verfahren und
ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt wird.

Der Entwurf der F 
gern. § 13 Abs. 2 Nr. 2 Bau«

Bebauungsplanänderung 
? Nr. 2 BauGB in der Zeit

in der Fassung vom 06.12.2016 wurde mit Begründung
der Zelt vom 15.12.2016 bis 18.01.2017 öffentlich ausgelegt.

Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13
Abs. 2 Nr. 3 BauGB für den Vorentwurf der Änderung in der Fassung vom 06.12.2016 hat mit

5. Oie übrigen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "An der Osterseenstraße". insbesondere 
die textlichen Festsetzungen Zrff. C) i.d.F. vom 18.02.1994, und der förmlichen 1. ÄrKterung i.d.F. vom 27.07.2004 
gelten weiter, sofern durcJi diese Änderung keine andere Regelung getroffen ist.

In Kraft traten: Nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. Satz 4 BauGB tritt die Satzungsänderung mit der Bekannt
machung des Satzungsbeschlusses in Kraft.

Die Anforderungen an das eriaubnisfreie schadlose Versickern von Niederschlagswasser sind der Niederschlagswasser
freistellungsverordnung -NWFreiV- und den zugehörigen technischen Regeln - iRENGW- zu entnehmen.
Sollten im Bereich des Bebauungsplanes Altlastenverdachtsflächen, ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige Unter
grundverunreinigungen bekannt sein bzw. werden, ist dies dem Wasserwirtschaftsamt umgeherxl mitzuteilen (Art. 1 Bay- 
BodSchG). Maßnahmen zur Erkundung bzw. Sanierung sind mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim abzustimmen.

9. Hinweise des Technischen Immissionsschutzes
In den schalltecnischen Untersuchungen des Büros C. Hentschel Consult wird nachgewiesen, dass in der Umgebung 
zulässigen Immissionsrichtwerte um mehr als 6 dB(A) unterschritten werden, sofern lärmintensive Arbeiten nur innerrii 
des Gebäudes bei geschlossenen Toren und Fenstern erfolgen. Zusätzlich ist die für den Winterdienst notwerxJige 
Beladung der Streufahrzeuge andernorts (beim Sägewerk an der Hohenberger Straße) durchzuführen. Im 
Baugen^migungsbescheid werden entsprechende Auflagen formuliert.

issigen Immissionsnchtwerte um mehr als 6 dB(A) unterschritten werden, sofern lärmintensive Aroerten nur mm 
Ge^udes bei geflossenen Toren und Fenstern erfolgen. Zusätzlich ist die für den Winterdienst notwerxlige

die 
lalb

4.

5.

E-Mail vom 08.12.2016 zur Stellugnnahme aufgefordert.

Die Gemeinde hat laut Beschluss des Gemeinderats vom 03.05.2017 die Bebauungsplanänder-
ung gern. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.12.2016, redakt. ergänzt am 03.05.2017
als Satzung beschlossen.

Ausfertigung der Satzung:

den

Feetoatzungen durch Planzeichen und Text 10. Belange des Artenschutzes

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung
Im Bereich der Bahnlinien sind häufig Eidechsen anzutreffen; bei Beachtung des Artenschutzes und vor der Baumaß-

'Bauhof Oemenle 
SeeshaupT

GE/e

Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Bauhof Gemeinde Seeshaupt"

eingeschränktes Gewerbegebiet

Planbereich A: nur gewerbliche Nutzung gemäß den Festsetzungen durch Text c) 1 .f des
Bebauungsplanes "An der Osterseenstraße" i.d.F. vom 18.02.1994 zulässig

nähme ist ein evtl. Vorkommen zu prüfen.

11 Hinweise der Deutschen Bahn AG, OB Immobilien, Stelllungahme vom 10.01.2017 (siehe auch Begründung!) 
Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetrieosgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in dei. 
bereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahm 
und dauerhaft auszus^ließen. Dies gilt auch während der Bauzeit. Oie Arbeiten in der Nähe zu den Gleisen 
sirxl gegenüber der Bahnlinie mit einem verschraubten 2,00 m hohen Bauzaun zu sichern.
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der

6.
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309/5

809/7

809/6

609'^ 809/23

837/44

% *

809/24

810/5

828Ä

Sooshtmir

811/1

812/2

813/11

a

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

o

GRZ 0,50

GFZ 0.90

ir (= i+D)

offene Bauweise

zulässige Grundflächenzahl, hier 0,50

max. zulässige Geschoßflächenzahl, hier 0,90

Baugrenze

Baulinie (hier: Bereich zwischen den beiden Silos entlang Bahnlinie!)

Flächen für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (s Fahrilos und Lagerflächen)

zwei Vollgeschosse, Haustyp "t + D”: ein Vollgeschoss mit Kniestock bis max. 1,60 m Höhe; 
Dachgeschoss als Vollgeschoss zulässig!

810/2

12.

13.

14.

SD DN 10-27® Satteldach, Dachneigung 10 - 21°

813/15

813

15.

c.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«a Cafanawaiua &Fian
•«Wdw ................. .

HInwetoe

^7120

- 12-

70-

Firstrichtung verbindlich

zu pflanzende heimische Laubbäume; Lage bis zu 3 m verschiebbar!

öffentlich gewidmeter Eigentümerweg (Nachrichtlicher Hinweis außerhalb Geltungsbereich!)

Bestehende Grundstücksgrenzen

Flur-Nummer, hier 837/20

Bestehende Haupt- bzw. Nebengebäude

geplante Gebäude

Maße in Metern, z.B.12 m

Sichtdreieck: Im Bereich der Sichtfelder darf die Höhe der Einfriedung und der Bepflanzung die 
Fahrbahrx>berkante des angrenzenden Fahrbahnrarxles um nicht mehr als 0,80 m überragen. 
Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet 
und Gegenstände gelag^ oder hingestellt werden, die diese Höhe über schreiten. Hoch
stämme innerhalb der Sichtfelder werden zugelassen, sofern ein ausreichender Durchblick 
gewährleistet ist (Lairi>frei bis 2,50 m ab Höhe angrenzender Fahrbahnrand).

1 Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in den 
62 EBO unzulässig und durch geeignete urtd wirksame Maßnahmen

ichtfelder werden zugelassen, sofern ein ausreichender Durchblick

Belange der Bahn
Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des 
Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch gei 
grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit.

den Gefahren
bereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig urxJ durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich

sirxl gegenüber der Bahnlinie mit einem verschraubten 2,00 m hohen Bauzaun zu sichern.
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der 
Bahnfläche bzw. cter Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die 
Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die 
Kosten si^ vom Antragsteller bzw.dessen Rechtsnachfolger zu tragen.
Der Pflanzabstand zum BahnbetriebsgelärKle ist entsprechend
Kosten sind vom Antragsteller bzw.dessen Rechtsnachfolger zu trag«
Der Pflanzabstand zum BahnbetriebsgelärKle ist entsprechend der tndwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden 
Anpflanzungen Beeinträchtigungen dro Eisenbahnbe-triebes urxJ der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese 

^p/Tanzungen auf ^sten'des Eigentümers zuri^kzuschneiden bzw. zi£entfernen.
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die 
Bepflanzungen auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder Ober Bahngrund ab-geleitet werden. Einer Versickerung 
in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion 
nicht beeinträchtigt werden (DB Ril 836.4601 ff ).
Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen sind 
einzuhalten.

iri Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion 

Die Abstandsfläc^en gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen sind
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Auszug B-Planänderung vom 27.07.2004

. . Will?
Die Bebauän^sj^äfiT 
bekannt gemacnC

Bernwieser, Erster Bürgermei^er

rtderung wurde am .<f,^-.^?.2017 gern. § 10 Abs, 3 Satz 1 BauGB ortsüblich

Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 
sowie Abs. 4 und § 215 Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen, ebenso auf § 47 VWGO

44 Abs. Satz 1 und 2,

Die Bebauungsplanänderung einschließlich Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde Seeshaupt zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und über dessen
Inhalt Auskunft erteilt.

den

Bernwieser, Erster Bürgermeister

Gemeinde Seeshaupt - Änderung und Erweiterung
gern. § 13 a BauGB Bebauungsplan
An der Osterseenstraße" M.: 1 : 1000
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Planfertiger:

Dipl.Ing. Rudolf Reiser. Arch.Regbmstr. Aignerstraße 29 
Tel. 089/695590 " ----------------- “• Fax. 089/6921541

r. Aignerstraße 29 81541 München
• E-Mail: staedtebau.reiser@t-online.de

München, den 
redakt. ergänzt:

06.12.2016
03.05.2017

mailto:staedtebau.reiser@t-online.de
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Bebauungsplan A) f iehenTklirjM für di» yf t«ung»n
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Granza das rdUBllchan GaXtungabaraiehas
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An der Osterseenstraße
VarkahrsfXAchanbagranzungallnla

dffanclicha VarkahrstXAcha

Betriebe und Anlagen, deren flächenhaftes Calssior.sver« 
__ en einen flächenbezogenen SchallelstunyspegeX von 

56.6 dB(A)/m» tags'über und 41.6 dB(A)/m< nachts über« 
scnrelten.
Die Nachtzeit beträgt 9 stunden; sie beginnt um 22.00 
Uhr und endet ’jm 07.00 Uhr.

e. w»rb«anlaa»n
ha Die Werbeanlage darf die Verkehrssicherheit durch eine Ver« 

schiechterung der Sichtverhältnisse nicht beeinträchtigen. 
Die Oberkante der freistehenden Werbeanlage darf max. 3 m 
über Fahrbahnniveau liegen.
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M. 1:1000

Gemeinde Seeshaupt
Landkreis Weilheim-Schongau

937/24
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bCfantiicha GrOnflSeha

prlvata GrünCI&cha alt Ortsrandcharakcar

Zu« und Ausfahrtsvarboc

Baugranze

Baulinie

Fliehe für Garagen und Stallplitza

zwingend zu erhaltender Bauabastand

zu pflanzende Solitärgehölze (keine La
gefestsetzung}
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■MMK Fußweg

Die Fl.Nrn. 837/6 Südteil. 837/7. S37/ii rellfläche. 
610 NordteiX 'und 6X0/2 dürfen nur gewerblich genutzt
werden.
wonnunge.n sind nicht zulässig.

Die Fl.Nrn. 637/6 Nordteil. 618. 810 SüdteXl. 610/6. 
810/3. 81C/4, 810/5. 613/11 und 613/12 dürfen nur zu 
w^nr.zweken genutzt werden.

Wohnungen beinhaltete Büroräume sind zulässig.
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Werbeanlagen an den Gebäuden dürfen Je Fassadenseite max.
3 a> nicht überschreiten. Die Oberkante der Attika bzw. der 
Traufe darf auf keinen Fall überschritten werden. Die wer« 
beflächen müssen sich harmonisch in die Fassodengestaltung 
einfügen.

Nichtzugelassen werden Dachflächenwerbungen. Lauf« oder 
BlinKlichtreklasen, bewegliche Werbeflächen sowie grell be* 
leuchtete Werbeanlagen.

Werbeanlagen an reinen Wohngebäuden sowie für Freadprodukte. 
welche alt der gewerblichen Nutzung des Gebäudes keinen un« 
mittelbaren Bezug haben, sind unzulässig.

1

•)

b)

e}

d}

t)

aufgrund I 9 uM i 10 des Baugesets- 
meindeordnung für den Freistaat ßay-

bauliche Nutzung der Grundstücke (BaunutzungzVerordnung} aie- 
Bebauungzplan^s Satzung.

ezogape Burgerbeteiligung gern. 5^3 ^s. 1 Bai^B vurte in. 
Form eine* «ÖWC. ..Aahma<S.....durchgefu^t. Dabei wurden die 
* * * r PlKung dargelegrund es bestand Gelegenheit zur Anhö- 

Zrörterung.

Seethaup^ e Hi ß t^

S*7a7*Art7*91 der Bawr. Bevordnunö lBäyBÖ)*uÄd der VerördÄüäg über 
ie bauliche Nuttung der Grundstücke (BauAutsungtVerordnung} die

sen Bebauungsplan als Sattung.
Die vorgez
F..W
Ziele da rung und

Triger öffentlicher Belange vurten Bit Anachreibea

Die Gemeinde l buchet (BauGBJ. Art

gtt. I 4 BauGB am Auftteilungsverfahren bectiligt.
Der Entwurf des Abs. 2 BauOB voe 
öffentlich ausgelegt.
Die Gewinde Seeshaupt hat eit Beschluß vem . den Bebau-
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204 206 GE/e eingasctrinktes Gawerbegebiet

Das Maß der Nutzung wird bestimmt durch die festgesetzten 
Ba'ugrenzen. durch die max. Geschoß flächen zahl, die Anzahl 
1er Geschoße .xd 1* Mischgebiet durch eine max. Grundfläche 
ohne Garagen '3nd Nebengebäude) von 160 m* f'jr die Fl.Nr. 

810/3-4; 613/i:-12. 616. 837/8. 837/6 aördl.Tell U. 810 
Südteil

Baugranzan. 9. Binfrladunaan

für GS/a und m: aa Bahnkörper
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Nisehgebiet

Satteldach

Flachdach

Maustyp II: BaxisMl Erdgaseboä und Ober« 
geschoß als Vollgeachoß. über dea II. 
Vollgeschoß nur noch ein konstruktiver 
Kniestock von siax. 0,40 a oder I*D

Ö29
2

828
GFZ 0.S

0

Haustyp l*D: ein Vollgeachoß sdt 
Kniestock bis »ax. 1.60 si Höhe. 
Dachgeschoß als vollgeachoß zulässig.

Geschoßfl&chenzahl. hier 0.8

offene Bauweise

•1 8««*«

0*1 ’t.27 Dachneigung, hier 18«27*

Nutzungstrennung81inia

93f, /
,iV s <i0?

626

1
1
1 

626/11

ennaWiGfla

nur gewerbliche Nutzung geaäß den 
Festsetzungen durch Text c) l.f aöglich

123 'S nur Wohnnutzung geaäß den Festsetzungen 
durch Text c) t.g abglich

826

»6 \B2S/3
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26/9

62«^

«8 öffentlich gawidBeter Eigantü>arweg

0 1

B26/10

\11

8
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12
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B) Zaiehanarklirur.g für die Hinweise;

bestehende Grundstücksgrenzen

aufzuhabende Grundstücksgranzan

Flurs tücksnuBern

3. Bauliche Gestaltung - Maximale GrundstückacröBe

Haupt- und Nebengebäude sind als gestalterische Ei.nheit aus- 
ien. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Dachform.zubilden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Dachform, 

der verwendeten Materialien sowie der Farbgestaltung.

Als Grundfon für die Hauptgebäude ist ein kechtecX zu 
wenden, dessen Traufseite aind. 1/5 länger ist als die Gie« 
beiseite. KuXissenhäuser sind nicht erlaubt.

ver-

Dle Zaunhöhe wird auf max. 1,5 m beschränkt. Es wird ver
zinkter Kaschendraht an Rundeisensäulen vorgeschrieben. Tü
ren und Tore sind im Material auf das Zaunbild abzuatlsmn. 
Die Zäune sind entlang der öffentlichen Verkehrafläche zu 
h 1 .n ter p f 1 anzen.
Zu- und Ausfahrten vom Betriebagrundstück sind nicht 1* Ab- 
r-u.^idungsberelch von Straßeninnenkurven sowie In weniger als 
10 1 Entfernung von Einmündungen und Kreuzungen und nur bis 
max. 6.0 m Breite gestattet.

ungipxan gee. S 10 BauOB alt Saciung betchlotten.
Ans4igever fahren:
Oer Bebauungsplan wurde mit Schreiben vorn ................... dea landratt«
amc veilheiB-Sebongau gern. 9 11 Abt. 1 BauGB angeieigr. Das Land- 
ractaat hat

innerhalb der 3-Nonatt«Frist nach I 11 Abt. ) BauGB keine 
verleciungen von Bechttvortchrifcen geltend gemacht, tp daß 
der Bebauungsplan unverändert in Kraft getecsc «erden kann.
Bit Schreiben vom erklärt, daß keine Verletzungen

varletiuogan von ftachtsvorichriften ga 
der Sebtuungsplen uavtrinderc la Kraft

von Rechtsvortchriften vor!legen.
>*t Cehretbew vee »m
stirr:, welehen der 8

«eilheie. den JI Mbsj

t eu *u(l

(/siegelT^ i. A.

für Mi (Östlicher Geltungsbereich)
f)

geaacht. sä daft 
:2c werden kann.

Schluß voe.w.
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Kaaine. Silos und ähnlich wirkende bauliche Anlagen si.'id 
iö das Hauptgebäude einzubeziehen oder i.n unaittelbarea 
Anschluß zu errichten. Ausnahaen können bei betrieblic.h be« 
dingten Erfordernissen gestattet werden.

innerbetriebliche Leitungen aller Art sind - soweit techn. 
möglich - als Erdleitungen auszuführen.

Im Geltungsbereich sind straßenseitig nur max. 1 m hohe 
HcXzzäune (Hanichelzäune, Jägerzaun. etc.) mit überdeckten 
Säulen zulässig. Betonsockel dürfen 0.10 m sichtbare Höhe 
nicht überschreiten. Zwischenzäune sind der Höhe der Stra- 
ßer.zäune anzupassen. Heckenhinterpflanzungen sind auf max. 
22 ca über Zaunhöhe zu halten. Mülltonnenhäuschen sind mög* 
liehst verdeckt und unauffällig zu integrieren.

l
I 
1

7

Dia Machte dar Bundespost nach das TWG bleiben unberührt.

4. Außenwände

Für die Gestaltung der Außenwände sind folge.nde Materialien 
zulässig: Verputzte und gestrichene Mauerflächen; Natur
steinmauerwerk oder -Verblendungen: nichtverspiegeltes Glas; 
Holz: mattgestrichenes oder mattbeschichtetes Metall in 
untergeordneten Bauteilen (Rahmen, f’ ' 
Sichtbeton in untergeordneten Bauteilen 
gestalterischen Gliederung.

Einfassungen. Blenden;;
^Pfeiler etc.j zur

Die Fassadenferbe Ist in gedecktem Weiß zu halten bzw. an 
den Bestand anzupazsen. Scheibenformate bis max. 2 m>: Öff
nungen In stehende Rechtecke gegliedert; mlnd. 50 cm Zwi
schenpfeller zwischen Öffnungen (Türen. Fenster) auch an den 
Ecken. Balkonbrüstungen sind in Holz auszuführen.

Versiegelung von Fliehen

Versiegelte Flächen sind auf das unbedingt notwendige Maß 
zu begre.'izen. Alle Lagerflächen und Stellplätze sind was« 
serdurchlässig auszubilden. Wasserundurchlässige Beläge sind 
nur für Fahrgassen der Brschließungsstroße zulässig.

f

7«

Die Fassadanfarba ist in gedecktes Weiß zu halten bzw. 11. Grunordnung (kegtnwessar. Grundsiuckizufohri. Park- 
p)4t2a. 8undait>4^fl iH Nachbar)

Die aus Dach-. Hof- und Straßenflächen anfallenden, nicht 
verschmutzten Regenwässer sind örtlich zu versickern.

11. Grunordnung (iegenwasser.

5. Dicher

j wurde am . durch
2 Saui^ teksAAtgemacht und ist 
den üblichen luroacuaden tu JedSSutrtchtswSift^ich: ’ Erlist tu den üblichen lürotcuaden tu Je« 

dersenns Einsicht bereittuhalten.
Auflagen und Hinvexse des Landritsamtes nach e) sind in der vor

Seeths 
der. ..

liegenden Manfassung eingearbaitet.

er.;Verfahrens* und er.
Eine Verletzung von verfahrens« und Foravortchriften • so die Vor« 
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Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird wie seich« 
nerisch abgegrenzc als Nlschgebiet (Nl) ge*. I 6 BauNVO und 
als eingeschränktes Gewerbegebiet (GE/e) ge«. S 8 BauNVO 
festgesetzt.

Die Ziffern 6 und 7 des 5 6 Abs. 2 und die Ausnahmen nach 
$ 4 Abs. 3 BauNVO sowie die Ziffer 3 des S ä Abs. 2 und die 
Auinsh-'-en nach 5 8 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

Unzulässig sind des weiteren

a)

b>

c)

r
1
I
I

I

l
I

I
I 
j
I 
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Die Dachdeckung von geneigten Dachflächen hat ait Beton
oder Tondachsteinen in naturroter Farbe zu erfolgen.

Dacheinschnitte (negative Gauben) sind unzulässig. Dachgau« 
ben sind erst ab einer Dachneigung vmi 35* aöglich.

Liegende DachfXächenfenster werden in der Größe auf max. 
0.6 B’ Glasfläche beschränkt und höchstens zweimal Je Dach
seite zugelassen.

Nur für die Fl.Nr. 837/18 (Firma KleinmlcheX) Ist auch eine 
Flachdachbebauung erlaubt.

i. Sonnenkollaktoren

Die Anbringung von Sonnenkollektoren/Absorbern auf dem 
Hauptgebäude ist nur In einer zussMienhängenden Fläche zu
lässig. Die Kollektoren sind In die Dachkonstruktion zu In
tegrieren. Bel der Anordnung auf Dachflächen von Nebengebäu- 
^n und Garagen sollte möglichst eine Dachfläche vollflächig 
ausgeführt werden.
Sog. Energiedächer anstelle der Dachdeckung nach Ziffer 5 
sind zulässig, wenn sie In kupferfarbigem oder rötlichem Ton 
und vollflächig Je Dachseite ausgeführt werden.

7. Webenanlagen, Stellplätze und Garagen

Anlagen, die nach den SS 4 oder 19 des Bundes«laskis- 
sionsschutzgesetzes (BlaSchG) einer Genehjzigung bedür« 
fen und in der vierten Verordnung zur Durchführung des 
BlnSchG (Verordnung über ganehnigungabedürftige Anlagen 
« 4. BZaSchV) genannt sind.

Lagerplätze als selbständige Anlagen für schrott. Ab« 
fälle sowie Autowrac)(plätze und ähnlich wirkende Lager« 
flächen.

Vergnügungsstätten (Diskotheken. Spialsalons. etc.).

d) inzalhandalibetriabe über 600 Verkaufsfläche.

I 
i

Nebenanlagen und Garagen sind nur innerhalb den Baugrenzen 
oder in den gesondert dafür ausgewiesenen Flächen zulässig. 
Garagen und Nebengebäude sind d«i Haupthaus in Material. 
Farbe und Form anzugleichen, auch In Dachform und -nelgung. 
Die Aufstellung von Wellblechgaragen. KXeintlerställen. 
Wohnwagen. Booten sowie oberirdischer Lagerbehälter für 
flüssige und gasförmige Stoffe Im Freien ist Im Geltungsbe
reich nicht gestattet.
Stellplätze für die betriebseigenen Kraftfahrzeuge sowie von 
Bediensteten und Besuchern sind auf dem Betriebsgelände un- 
terzLbtxnsen.
Dia Zahl dar arfcrderliehen Stellplätze und Garagen wird 
durch die Jewaiis gültigen Landkreisrichtlinien bestlnnt. 
vor Garagen bzw. Zufahrten vor den Koftor/Betrlebator ist 
«•a Staurau* von mlnd. 5 m von Einzäunungen freizuhalten, 
bzw. LKW-Zufahrten von mlnd. 8 m.

Die unbebaute Grundstücksfläche (auch innerhalb der über« 
baubaren Grundstückafläche) ist « soweit sie nicht unbedingt 
notwendig, für Geh- und Fahrflächen. Stellplätze oder Lager
flächen erforderlich ist « innerhalb eines Jahres nach Bau
fertigsteilung gärtnerisch zu gestalten.

Die Grundstückszufahrt und die damit verbundene Unterbre
chung des Grünstreifens zwischen Straße und Zaun wird auf 
max. 6 m begrenzt.

Je angefangene 250 Grundstücksfläche ist mindestens ein 
heiMscher standortgerechter Laubbaum tu pflanzen; Je SO m* 
Grünfläche ein Strauch.

Der erhaltenswerte Baumbestand ist bei den Jeweiligen Singa- 
beplänen für die Bebauung der betroffenen Parzellen detail
liert einzumeasen. Bauabstände und Sicherungsmaßnahmen sind 
;eft. DIN 18 920 auszuführen.

art einzuaeasen. Bauabstände und SicherungsBaßnah»an sind

samelparkplätze. Stellplatz flächen sind durch Pflanzzelle.n. 
Bauminseln etc. in Teilbereiche mit max. f'ünf Stellplätzen 
zu gliedern.

Anpflanzungen nüssan aindestans die ia Bayar. Nachbarrecht
(AGBGB) enthalte.nen Abstände zur Bahneigentums grenze einhal
ten. Ole Endwuchshöhe anzupflanzender Bäume muß geringer 

als deren Abstand zur Oberleitungsanlage bzw. zum Re-sein . . 
geXliehtraum des nächstgelegenen Gleises. Es sind ferner die 
VDS-BestImmungen sowie die Vorschrfiften der Deutschen Bun
desbahn zu beachten.

12. Aufschüttungen und stürgagtwrn

Fultartige Terrassenaufschüttungen o. ä. sind untersagt. 
Das Gelände ist In welchen Linien auszugleichen. Stützmauern 
sind soweit möglich durch flache Böschungen zu vermelden. 
Unvermeidbare Stützmauern sind mit Natursteinen euszuführen 
bzw. zu verkleiden oder In steinmetzmäßig gestockten Sicht
beton herzustellen und dürfen eine sichtbare Höhe von 50 
cm nicht übersteigen. Zäune auf den Stützmauern sind unzu
lässig.

Hinweise:

Als Grundlage für eine statische Bemessung ist eine 
Regelschneelast von 114 KP/m> waagerechter Grundfläche 
anzusatzen.

a)

b)

c)

Für die Baugrundstücke ist ein Freiflächengestaltungs
plan gen. Art. S BayBO mit den Baugesuch der Genehmi
gungsbehörde vorzulegen.

I> Bereich der Fl.Nr. 837/20 (genaindlicher Bauhof)
kann es im Mahnen des Winterdienstes zu Überschrei
tungen festgesetzter Pegel oder ansonsten zulässiger 
Richtwerte kcamen.
Auf Art. XI Abs. 3 und 4 des Bayer, insissionsschutzge- 
setzes (BaylmSchG) wird insoweit verwiesen.

Bebauungt- 
ng ube^ Öen 
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